
  
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Vorlage Nr.: 2016/032 

Datum der Freigabe: 25.01.2016 
 

Amt: Eigenbetriebe/Liegenschaften Datum: 25.01.2016 
Bearb.: Manfred Wehking     Wiedervorl.  

Berichterst.          

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Umwelt, Verkehr 03.02.2016 öffentlich 

 
 

Abzeichnungslauf 
 
 
 

 
Betreff 
 
Einrichtung von Tempo 30 Zonen 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Die Fraktion der Bündnis90/Die Grünen stellt den Antrag die Möglichkeit der Einrichtung von 
Tempo 30-Zonen in der Innenstadt sowie den Stadtteilen Dothmark und Ellenberg zu prüfen. 
Die Ortsteile Dohtmark und Ellenberg sind bereits als Tempo 30-Zonen ausgeschildert. 
Es bleibt somit nur die Möglichkeit der Prüfung einer 30-Zone im Innenstadtbereich. 
Rechtliche Grundlage für die Einrichtung von Tempo 30-Zonen ist der § 45 Abs. 1 c der 
Straßenverkehrsordnung (StVO). 
Danach soll die Anordnung von Tempo 30-Zonen  auf der Grundlage einer flächenhaften 
Verkehrsplanung der Gemeinde vorgenommen werden.  
Voraussetzung zur Antragstellung bei der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Schleswig-
Flensburg ist somit die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Innenstadt.  
Auch kommen Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen nur dort in Betracht, wo der 
Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. 
Weitere Begründungen und Voraussetzungen für die Einrichtung einer Tempo 30-Zone sind in 
den beigefügten Anlagen ausführlich dargelegt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
[  ] JA    [  ] NEIN 

Betroffenes Produktkonto: 

Ergebnisplan [  ] Finanzplan [  ] 

Produktverantwortung: Abschreibungsdauer: 

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr: 

Noch zur Verfügung stehende Mittel: 

Deckungsvorschlag: 

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung: 



Besonderheiten:   
 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag 
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